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GEMEINDE SCHÖNEICHE BEI BERLIN FLÄCHENNUTZUNGSPLAN
3. ÄNDERUNG

1. Planzeichnung / Änderungsblatt 1

Gemeinde Schöneiche bei Berlin
3. Änderung

Feuerwache Brandenburgische Straße

Teilbereich 1
Brandenburgische Straße / Poststraße

(Neuer Standort Feuerwache)
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FNP Darstellung neu
Stand: Dezember 2003

FNP-Darstellung alt (Stand: 15.06.2000)
M ca. 1: 10.000

M 1: 5.000

Änderungsverfahren

Einleitungsbeschluss
Frühzeitige
Bürgerbeteiligung
Öffentliche Auslegung .
Abwägungsbeschluss .
Beschluss FNP-Ändg.
Erneute
öffentliche Auslegung
Beschluss FNP-Ändg.
Genehmigung .............
Bekanntmachung
im Amtsblatt ...............

• •

• •

••

§ 2 Abs. 4 BauGB

08.05.2002
entfallen, in Anwendung

§ 3 (1) 2 BauGB
28.10. -29.11.2002

09.04.2003
18.06.2003

13.10. -14.11.2003
17.12.2003

Am 14.06.2000 hat die Gemeindevertretung
die Aufstellung des Bebauungsplans 12/00:
"Feuerwache und Wohngebiet Brandenburgi-
sche Straße / Poststraße / Fließstraße" be-
schlossen, zu dessen Grundinhalten neben
der bauleitplanerischen Sicherung von
Wohngebietsflächen im Bereich Poststraße
und Brandenburgische Straße und der
Sicherung von Erschließungsflächen für
rückwärtige Bereiche der vorhandenen
Wohngebiete insbesondere die bauleitplaneri-
sche Sicherung des Standortes der neuen
Feuerwache gehört.

- Gemäß § 8 Abs. 3 BauGB kann u. a. mit der
Aufstellung eines Bebauungsplans gleich-
zeitig auch der FNP geändert werden. Dieses
Verfahren, auch als Parallelverfahren be-
zeichnet, soli in diesem Fall prinzipiell zur
Anwendung kommen.

Auf Grund der bisherigen Ergebnisse inner-
halb der öffentlichen Verfahrensschritte zum
o. g. Bebauungsplanverfahren sowie im Hin-
blick auf die Genehmigungsfähigkeit dieses
Bebauungsplanverfahrens ist es planungs-
rechtlich geboten, die beabsichtigte Standort-
verlagerung der neu zu errichtenden Feuer-
wache sowie die konkretisierten Erschlie-
ßungsstraßen im FNP darzustellen.

- In Folge dessen wird der wirksame FNP in
zwei Teilbereichen geändert.

Teilbereich 1:
Brandenburgische Straße / Poststraße

- Die beabsichtigten Festsetzungen des Be-
bauungsplans werden unter Berücksichtigung
der Detailschärfe eines Flächennutzungs-
plans (Darstellung der beabsichtigten Boden-
nutzung in den Grundzügen) in die Darstel-
lungen des FNP übernommen. Der geplante
neue Standort der Feuerwache wird im Be-
reich Brandenburgische Straße / Ecke Post-
straße als Symbol dargestellt.

Erläuterungen
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GEMEINDE SCHÖNEICHE BEI BERLIN FLÄCHENNUTZUNGSPLAN
3. ÄNDERUNG

1. Planzeichnung / Änderungsblatt 2

Gemeinde Schöneiche bei Berlin
3. Änderung

Feuerwache Brandenburgische Straße

FNP

Teilbereich 2
Berliner Straße Nord

(Darstellungsänderung im Bereich nördlich der Berliner Straße)
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FNP-Darstellung aft (Stand: 15.06.2000)
M ca. 1: 10.000

FNP Darstellung neu
Stand: Dezember 2003

Änderungsverfahren
Einleitungsbeschluss
Frühzeitige
Bürgerbeteiligung
Öffentliche Auslegung .
Abwäg ungsbesch fuss .
Beschluss FNP-Ändg.
Erneute
öffentliche Auslegung
Beschluss FNP-Ändg
Genehmigung ............
Bekanntmachung
im Amtsblatt ..............

§ 2 Abs. 4 BauGB
08.05.2002

entfallen, in Anwendung
§ 3 (1) 2 BauGB

28.10. -29.11.2002
09.04.2003
18.06.2003

13.10. -14.11.2003
17.12.2003

Teilbereich 2:
Berliner Straße Nord

Auf Grund der Standortverlagerung der Feu-
erwache ergibt sich in diesem Teilbereich
keine Erforderlichkeit mehr für die Zweckbe-
stimmung "Feuerwache. Das entsprechende
Symbol wird aus der Gemeinbedarfsfläche
herausgenommen.

- Ebenso ist das planerische Erfordernis für die
Zweckbestimmungen "Bauhof (der Bedarf
kann am Standort Bunzelweg gedeckt wer-
den) und "Kindergarten / -horr (hier erfolgte
eine zweckentsprechende Flächensicherung
im Geltungsbereich des Bebauungsplans
10/98: "Berliner Straße Süd") nicht mehr ge-
geben, so dass auch diese Symboldarstel-
lungen aus dieser Gemeinbedarfsfläche he-
rausgenommen werden.

- Diese Fläche soil jedoch weiterhin planerisch
als Gemeinbedarfsfläche gesichert werden.
Aktuelle Planungsüberlegungen der Gemein-
de gehen unter Berücksichtigung der Lage
des Standortes innerhalb des Gemeindege-
bietes sowie im Hinblick auf die geplanten
umgebenden Nutzungen (insbesondere
Sportplatz, sportlichen Zwecken dienende
Gebäude, Festplatz / öffentlicher Parkplatz)
davon aus, dass dieser Standort für die Er-
richtung von kulturellen Zwecken dienenden
Gebäuden und Einrichtungen geeignet ist
und deshalb planerisch für diesen Zweck ge-
sichert werden soli.

- Auf Grund dieser Planungsüberlegungen wird
die zur Änderung vorgesehene Gemeinbe-
darfsfläche nördlich der Berliner Straße mit
der Zweckbestimmung "Kulturellen Zwecken
dienende Gebäude und Einrichtungen" dar-
gestellt.

Erläuterungen

ÄNDERUNGSEXEMPLAR SEITE3 von 12



GEMEINDE SCHÖNEICHE BEI BERLIN FLÄCHENNUTZUNGSPLAN
3. ÄNDERUNG

1. Planzeichnung / Zeichenerklärung (Auszug aus dem FNP)

Planlegende
Art der baullchen Nutzung
eestaml Mean

re Wohnbautlachen § 1 Abs 1 Nr I BauNVO

Gernuchte Bauflächen § 1 Abs. 1 Nr. 2 BouNVO

Gewerbüche Boullächen § 1 Abs 1 Nr. 3 BauNVO

Sonderboullachen § 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO
rnt Angahe der Zweckbeslimmung

Flächen und Elnrichtungen für den Gernelnbedarl
Plume

o

a

Flächen Mr den Gomenbedarf
§ 5 Abs 2 Nr 2 BauGB

Dames. Bürgerhaus

p I Schuh(

IV]
TY)'•
FF

IUndergarlen, -hod

Spelplatz

Igrche

Ktrchliche Elrod-dung, b,,chl Gernaindebaus

Sonshge sovele Einrichtung (z B Seniorenbeirn)

Kulturellon Zwedten cflenende Elnrahtung

Post

Feuerweln

Sporerchen Zwecken chenende
Gebaude und Ehnchtungen

Festplatz

SOnsfige Gerneinbeclagsnutzungen (Bathe!)

Flächen und Elnachtungen Mr den Verkehr § 5 Abo 2 Nr. 3 BrtuGB

Becena PlanLeu

amCialm

I =1 I =1
0 0 0 o

therörtliche und drIlche klauptverkehrsstroße
(triunes , Landessiraßen)

Onliche Haupteekehrsstraße

Sonstge Straß en- Una Wegenelz
Fußwege

Tres. Shollenbahn, Hallestelle

Flächen und ElnrIchtungen der
Ver- und Entsorgung

lianuue

htRul

ubergebestalion Gas

Regenrückhallebecken

Hauptversorgungs-
und Hauptabwasserlettungen

Leitung obwirdisch

§ 5 Abs. 2 Nr 4 und Abs 4 BauGB

§ 5 Abs. 2 Nr 4 und Abs 4 BauGB

Lellungunteinksch

*—liv—r-41— En Frededungen 11010/gap.

- 0 - -  0 - Trinkwasserversergung Hwaheitung

Abwasser - Hauptleitung

Grünflächen

Bestand Plenum

1.1 eLe
r2-9

Wasserflächen

Flächen für LandwIrtschaft und Wald

Gmnflachen
§ 5 Ms. 2 Nr. 5 und Abs. 4 BauGB

SPortPlati

Friedhof

Dauerkleagertenanlage

Grünflache, Perkenlage.
Landschattscark

Weasertlachen Bach- und
Wasserläule § 5 Abs 2 N. 7 BauGB

Flächen he Wald
§ 5 Abs 2 Nr gb BauGB

Landwidschan
§ 5 Abs 2 Nr. 9a BauGB

Gärtnerel. Sexleikulturen

LAJ Lanchertschallticher
Betneb im Außenberech

Planungen, Nutzungsregelungen,
Maßnahmen und Flächen für WE-
nahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwlcklung von Natur
und Landschaft
§ 5 Aba 2 Nr ID uncl Abs 4 BauGB

plebe für Maßnahmen zum Schutz.
zur !Mingo und zur Entwicklung von
Natur end Landschall

übemabme aus dern Lamle-01291am
Flache für Ausgleichsrnaßnahmen
(zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Naha und Land-
schelt § 5 Abs 2 Nr 10 BauGB)

Slandort/Bereich Iür Ausglechs-
maßnahmen (exakte Abgrenzung
noch naht daistellbas)
giumre.d.uue oneiop l,r.rdududrctunr
1411 Editnetueusbonet FNP)

-  6 5

Nachrichtliche übernahmen:
§ 5 Abs 4 BauGB

Flachenhanes Naturdenkrnal.
(gern. § 23 BbdNatSchG)

E r : w 1 Als flachenhaftes Naturdenkmal
anstwellg geslchert
(gem § 23 BbgNatSchG)

j, ____________,I Btoteh gem §32BbgNatSchG)
l..9 I., . (Nr. analog Londschaftsplani

vgl Erlautorungsbencht FNP)

Regelungen fur dle Staclterhaltung
und den Denkmalschulz
§ hAbs 4. § 172b Abs 1 BauGB

Dau- und Kutturdenkmele

: Umgrenzung von Geserntanla-: gen, de dent Denkmalschutz
unterbegen (§ 5 Abs 4 BauG13)

(u
Bodendenkmale

Elezelonlagen. de dem Dunk-
malsctutz unterlegen
e5 Abs. 4 BauGB)

()moth ur- und frühgeschabflk
cher Bodendenkmale (§ 12 Abs.
1 und 13 Abs 1 133rgl3SchG)

Ur- und truhgeschichtliches
Roden- denkmal, Enzeistandort
(gem §§ 12 Abe 1 und 13 Abs
1 BbgDSchG)

Sonstlge Kennzelchungen:
§ 5 Abs 3 BauGB

Attlasten, Altlastenverdachtsstanchne

Umgt enzung der Flachen, deren
tiOden mil umWellgeherdenden
Stollen belastet end (§ 5 Abs 3
Nr 3 BauGB)

Standorte he dok im Slnne des
§ 29 Abs 2 13bgAbIG ein melt
nabr näher kenkredslerbarer
Alllastenverdocht besteht
(Nr. Erläuterungsberleht)

Gemarkungsgrenze. Geltungs-
bereich des Flächennutzungsglan

Sonstlge Verrnerke:
§ 5 Abs 4 BauGB

Fleglonak Landosentvecklungspian

Lj

überŠtUtch bedeulsarne
Grüneasur

übergeordnele Grünverbindung

• RoglonelplenOdedondeprect
landosentrecklungopien Nakn-thenehtkag

Agrarkorrider
(vgl. Landschaftsplan)
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